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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
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Textvergleich erstellt.)  
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Textvergleich erstellt.)  

Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 2 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Artikel 2 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Lieferung Lieferung 

§ 3. (1) bis (3) … § 3. (1) bis (3) … 

 (3a) 

  1. Unternehmer, die Einfuhr-Versandhandelsumsätze (§ 3 Abs. 8a), bei 
denen der Einzelwert der Waren je Sendung 150 Euro nicht übersteigt, 
durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, beispielsweise 
eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals oder Ähnlichem, 
unterstützen, werden behandelt, als ob sie diese Gegenstände selbst 
erhalten und geliefert hätten. 

  2. Unternehmer, die die Lieferung von Gegenständen innerhalb der 
Gemeinschaft durch einen Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet 
weder sein  Unternehmen betreibt noch eine Betriebsstätte hat, an 
einen Nichtunternehmer durch die Nutzung einer elektronischen 
Schnittstelle, beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform, eines 
Portals oder Ähnlichem, unterstützen, werden behandelt, als ob sie diese 
Gegenstände selbst erhalten und geliefert hätten. 

(4) bis (8)… (4) bis (8)… 

 (8a) Beim Einfuhr-Versandhandel gilt die Lieferung als dort ausgeführt, wo 
die Beförderung oder Versendung endet, wenn 

  a) der Gegenstand in einem anderen Mitgliedstaat eingeführt wird, als 
jenem, in dem die Beförderung oder Versendung endet, oder 

  b) der Unternehmer die Sonderregelung gemäß § 25b in Anspruch 
nimmt. 

 Ein Einfuhr-Versandhandel liegt vor bei Lieferungen an einen Abnehmer gemäß 
Art. 3 Abs. 4, bei denen Gegenstände durch den Lieferer oder für dessen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechnung vom Drittlandsgebiet in einen Mitgliedstaat versandt oder befördert 
werden, einschließlich jene, an deren Beförderung oder Versendung der Lieferer 
indirekt beteiligt ist. Dies gilt nicht für die Lieferung neuer Fahrzeuge. Bei 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren gilt dies nur für Lieferungen an 
Nichtunternehmer, die keine juristischen Personen sind. 

(9) bis (14) … (9) bis (14) … 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) … 

(4)  (4)  

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 

 9. der Gegenstände, deren Gesamtwert 22 Euro nicht übersteigt. Von der 
Befreiung ausgenommen sind alkoholische Erzeugnisse, Parfums und 
Toilettewasser sowie Tabak und Tabakwaren. Bei der Berechnung des 
Gesamtwertes sind die Gegenstände, die nach anderen Bestimmungen 
innerhalb bestimmter Wertgrenzen oder Freimengen befreit sind, 
einzubeziehen. 

 9. der Gegenstände, für die die Umsatzsteuer im Rahmen der 
Sonderregelung gemäß § 25b zu erklären ist und für die spätestens bei 
der Abgabe der Einfuhrzollanmeldung die, für die Anwendung dieser 
Sonderregelung zu erteilende, Identifikationsnummer des Lieferers der 
zuständigen Zollstelle vorgelegt wurde. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Ausstellung von Rechnungen Ausstellung von Rechnungen 

 § 11. (1)  § 11. (1) 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

  2a. Die Verpflichtung zur Rechnungsstellung besteht auch bei Einfuhr-
Versandhandelsumsätzen nach § 3 Abs. 8a, wenn der Unternehmer die 
Sonderregelung nach § 25b im Inland in Anspruch nimmt oder wenn die 
Lieferung gemäß § 3 Abs. 8a im Inland als ausgeführt gilt und er die 
Sonderregelung gemäß Art. 369l bis 369x der Richtlinie 2006/112/EG in 
keinem Mitgliedstaat in Anspruch nimmt. In diesen Fällen kommt Abs. 6 
nicht zur Anwendung. 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

(1a) bis (15) … (1a) bis (15) … 

Aufzeichnungspflichten und buchmäßiger Nachweis Aufzeichnungspflichten und buchmäßiger Nachweis 

§ 18. (1) bis (10) … § 18. (1) bis (10) … 

 (11) Unterstützt ein Unternehmer, der nicht selbst Steuerschuldner ist, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Lieferung von Gegenständen, deren Beförderung oder Versendung im Inland 
endet, an einen Abnehmer gemäß Art. 3 Abs. 4 oder sonstige Leistungen im 
Inland an einen Nichtunternehmer durch die Nutzung einer elektronischen 
Schnittstelle, beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals 
oder Ähnlichem, muss dieser Unternehmer Aufzeichnungen über diese Umsätze 
führen. Diese Aufzeichnungen müssen so ausführlich sein, dass die 
Steuerbehörden feststellen können, ob die Steuer korrekt berücksichtigt worden 
ist. Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung bestimmen, welche 
Informationen die Aufzeichnungen enthalten müssen. 

 (12) Die Aufzeichnungen nach Abs. 11 sind auf Verlangen elektronisch zur 
Verfügung zu stellen. Übersteigt der Gesamtwert der Umsätze, für die eine 
Aufzeichnungspflicht besteht, insgesamt 1.000.000 Euro pro Kalenderjahr, hat 
der Unternehmer diese Aufzeichnungen auch ohne Aufforderung bis zum 31. 
Jänner des Folgejahres elektronisch zu übermitteln. Die Aufzeichnungen sind 
vom Ende des Jahres an, in dem der Umsatz bewirkt wurde, zehn Jahre lang 
aufzubewahren. 

Steuerschuldner, Entstehung der Steuerschuld Steuerschuldner, Entstehung der Steuerschuld 

§ 19. (1) bis (1e) … § 19. (1) bis (1e) … 

(2) Die Steuerschuld entsteht (2) Die Steuerschuld entsteht 

 1. …  1. … 

  1a. Abweichend von Z 1 entsteht die Steuerschuld in Fällen des § 3 Abs. 3a 
mit Ablauf des Kalendermonates, in dem die Zahlung angenommen 
wurde. 

 2. …  2. … 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Veranlagungszeitraum und Einzelbesteuerung Veranlagungszeitraum und Einzelbesteuerung 

§ 20. (1) bis (6) … § 20. (1) bis (6) … 

(7) Für die Einfuhrumsatzsteuer gelten § 5 Abs. 5 und § 26. (7) Für die Einfuhrumsatzsteuer gelten § 5 Abs. 5, § 26 und § 26a. 

Differenzbesteuerung Differenzbesteuerung 

§ 24. (1) bis (12) … § 24. (1) bis (12) … 

 (13) Die Anwendung des § 3 Abs. 8a ist bei der Differenzbesteuerung 
ausgeschlossen. 

132/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

3 von 21

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  4 von 21 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Sonderregelung für Drittlandsunternehmer, die elektronisch erbrachte 
sonstige Leistungen oder Telekommunikations-, Rundfunk- oder 

Fernsehdienstleistungen an Nichtunternehmer im Gemeinschaftsgebiet 
erbringen 

Sonderregelung für Drittlandsunternehmer, die sonstige Leistungen an 
Nichtunternehmer im Gemeinschaftsgebiet erbringen 

§ 25a. § 25a. 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung 

(1) Ein Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet weder sein Unternehmen 
betreibt noch eine Betriebsstätte hat, kann auf Antrag für Umsätze gemäß § 3a 
Abs. 13, die im Gemeinschaftsgebiet ausgeführt werden, abweichend von den 
allgemeinen Vorschriften, die nachstehende Sonderregelung in Anspruch 
nehmen, wenn dies nicht nach Abs. 10, Art. 25a Abs. 8 oder einer vergleichbaren 
Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat ausgeschlossen ist und er in keinem 
anderen Mitgliedstaat der Sonderregelung gemäß Art. 358 bis 369 der 
Richtlinie 2006/112/EG unterliegt. Der Antrag auf Inanspruchnahme der 
Sonderregelung ist über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal einzubringen. 

(1) Ein Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet weder sein Unternehmen 
betreibt noch eine Betriebsstätte hat, kann auf Antrag für sonstige Leistungen an 
Nichtunternehmer gemäß § 3a Abs. 5 Z 3, die im Gemeinschaftsgebiet ausgeführt 
werden, abweichend von den allgemeinen Vorschriften, die nachstehende 
Sonderregelung in Anspruch nehmen, wenn dies nicht nach Abs. 10, § 25b Abs. 8 
Z 1, Art. 25a Abs. 8 oder einer vergleichbaren Sperrfrist in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgeschlossen ist und er in keinem anderen Mitgliedstaat der 
Sonderregelung gemäß Art. 358 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG unterliegt. 
Der Antrag auf Inanspruchnahme der Sonderregelung ist über das für diese 
Zwecke beim Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal einzubringen. 

Unterliegt ein Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der Sonderregelung 
gemäß Art. 358 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG, gelten die folgenden 
Absätze sinngemäß. 

Unterliegt ein Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der Sonderregelung 
gemäß Art. 358 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG, gelten die folgenden 
Absätze sinngemäß. 

(2) … (2) … 

Steuererklärung, Erklärungszeitraum Steuererklärung, Erklärungszeitraum 

(3) Der Unternehmer hat spätestens am zwanzigsten Tag des auf einen 
Erklärungszeitraum folgenden Monates eine Steuererklärung über alle in diesem 
Erklärungszeitraum ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze, die unter die 
Sonderregelung fallen, über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal abzugeben. Eine Steuererklärung ist auch dann 
abzugeben, wenn im Erklärungszeitraum keine Umsätze ausgeführt worden sind. 
Die für den Erklärungszeitraum zu entrichtende Steuer ist selbst zu berechnen. 

(3) Der Unternehmer hat spätestens am letzten Tag des auf einen 
Erklärungszeitraum folgenden Monates eine Steuererklärung über alle in diesem 
Erklärungszeitraum ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze, die unter die 
Sonderregelung fallen, über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal abzugeben. Eine Steuererklärung ist auch dann 
abzugeben, wenn im Erklärungszeitraum keine Umsätze ausgeführt worden sind. 
Die für den Erklärungszeitraum zu entrichtende Steuer ist selbst zu berechnen. 

Der Erklärungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Der Erklärungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Änderung der Bemessungsgrundlage Änderung der Bemessungsgrundlage 

(6) Änderungen der Bemessungsgrundlage der Umsätze gemäß Abs. 1 durch 
den Unternehmer sind innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem die 

(6) Änderungen der Bemessungsgrundlage der Umsätze gemäß Abs. 1 durch 
den Unternehmer sind innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ursprüngliche Erklärung abzugeben war, durch Berichtigung der ursprünglichen 
Erklärung elektronisch vorzunehmen und wirken auf den ursprünglichen 
Erklärungszeitraum zurück. 

ursprüngliche Erklärung abzugeben war, durch Aufnahme in eine spätere 
Erklärung vorzunehmen. Aus der späteren Erklärung muss der 
Besteuerungszeitraum und der Steuerbetrag, für den die Änderungen erforderlich 
sind, hervorgehen. 

Entrichtung der Steuer Entrichtung der Steuer 

(7) Die Steuer ist spätestens am zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Erklärungszeitraum, in dem die sonstige Leistung im Sinne des Abs. 1 ausgeführt 
worden ist, folgenden Monates zu entrichten. Die Zahlung erfolgt unter Hinweis 
auf die zugrundeliegende Steuererklärung. 

(7) Die Steuer ist spätestens am letzten Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Erklärungszeitraum, in dem die sonstige Leistung im Sinne des Abs. 1 ausgeführt 
worden ist, folgenden Monates zu entrichten. Die Zahlung erfolgt unter Hinweis 
auf die zugrundeliegende Steuererklärung. 

(8) … (8) … 

(9) In folgenden Fällen ist ein Unternehmer von der Inanspruchnahme der 
Sonderregelung auszuschließen: 

(9) In folgenden Fällen ist ein Unternehmer von der Inanspruchnahme der 
Sonderregelung auszuschließen: 

 1. der Unternehmer teilt mit, dass er keine elektronisch erbrachten sonstigen 
Leistungen oder Telekommunikations-, Rundfunk- oder 
Fernsehdienstleistungen mehr erbringt; 

 1. der Unternehmer teilt mit, dass er keine unter die Sonderregelung 
fallenden sonstigen Leistungen mehr erbringt; 

 2. es werden über einen Zeitraum von acht aufeinanderfolgenden 
Kalendervierteljahren keine sonstigen Leistungen im Sinne des Abs. 1 
erbracht; 

 2. es werden während eines Zeitraums von acht aufeinanderfolgenden 
Kalendervierteljahren keine sonstigen Leistungen im Sinne des Abs. 1 
erbracht; 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab dem 
ersten Tag des Kalendervierteljahres, das auf die Übermittlung der 
Ausschlussentscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine Verlegung des 
Ortes, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, ins 
Gemeinschaftsgebiet oder auf eine Begründung einer Betriebsstätte im 
Gemeinschaftsgebiet zurückzuführen, so ist der Ausschluss ab dem Tag dieser 
Änderung wirksam. 

Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab dem 
ersten Tag des Kalendervierteljahres, das auf die Übermittlung der 
Ausschlussentscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine Verlegung des 
Ortes, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, ins 
Gemeinschaftsgebiet oder auf eine Begründung einer Betriebsstätte im 
Gemeinschaftsgebiet zurückzuführen, so ist der Ausschluss ab dem Tag dieser 
Änderung wirksam. 

Sperrfristen Sperrfristen 

(10) Erfolgt ein Ausschluss gemäß Abs. 9 Z 1 oder beendet ein Unternehmer 
gemäß Abs. 8 die Inanspruchnahme der Sonderregelung, kann der Unternehmer 
diese Sonderregelung zwei Kalendervierteljahre ab Wirksamkeit des 
Ausschlusses bzw. der Beendigung nicht in Anspruch nehmen. Erfolgt ein 
Ausschluss gemäß Abs. 9 Z 4, beträgt dieser Zeitraum acht Kalendervierteljahre 
und gilt für die Sonderregelungen gemäß § 25a und Art. 25a. 

(10) Erfolgt ein Ausschluss gemäß Abs. 9 Z 4, kann der Unternehmer diese 
Sonderregelung zwei Jahre ab Wirksamkeit des Ausschlusses nicht in Anspruch 
nehmen. Der Ausschluss gilt auch für die Sonderregelungen gemäß § 25b und 
Art. 25a. 

(11) bis (15) … (11) bis (15) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Sonderregel für Einfuhr-Versandhandel 

 § 25b. 

 Im Inland ansässige Unternehmer 

 Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung 

 (1) Unternehmer gemäß Z 1 können für Einfuhr-Versandhandel gemäß § 3 
Abs. 8a, bei dem der Einzelwert der Waren je Sendung 150 Euro nicht übersteigt, 
auf Antrag, abweichend von den allgemeinen Vorschriften, die nachstehende 
Sonderregelung in Anspruch nehmen, wenn dies nicht nach Abs. 8, § 25a 
Abs. 10, Art. 25a Abs. 10 oder einer vergleichbaren Sperrfrist in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgeschlossen ist. 

 Der Antrag ist über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für Finanzen 
eingerichtete Portal einzureichen. 

  1. Folgende Unternehmer können die Sonderregelung in Anspruch nehmen: 

  a) Unternehmer im Sinne des Art. 25a Abs. 1 Z 1 lit. a bis c; 

  b) andere Unternehmer, die ihr Unternehmen in einem Drittland 
betreiben, mit dem die Europäische Union ein Abkommen über 
gegenseitige Amtshilfe geschlossen hat, dessen Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2010/24/EU und der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
ähnelt, wenn die Gegenstände aus diesem Land ins Inland gelangen; 

  c) Unternehmer, die von einem Vertreter gemäß Z 2 vertreten werden. 

  2. Ein Vertreter im Sinne der Z 1 lit. c ist ein Unternehmer im Sinne des 
Art. 25a Abs. 1 Z 1 lit. a bis c, der von einem anderen Unternehmer für 
Einfuhr-Versandhandel als Steuerschuldner und zur Erfüllung der 
Verpflichtungen gemäß dieser Sonderregelung im Namen und für 
Rechnung des anderen Unternehmers benannt wird, wenn dies nicht nach 
Abs. 8 Z 2 oder einer vergleichbaren Sperrfrist in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgeschlossen ist. Zudem muss der Vertreter die 
Voraussetzungen im Sinne des § 27 Abs. 8 erfüllen, wobei hinsichtlich 
§ 27 Abs. 8 zweiter Satz eine Betriebsstätte im Inland ausreichend ist. 

 Beginn der Inanspruchnahme 

 (2) Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 1 vor, ist dem Unternehmer eine 
Identifikationsnummer für die Ausübung dieser Sonderregelung zu erteilen. Die 
Sonderregelung ist ab dem Tag der Erteilung dieser Nummer anwendbar. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Steuererklärung, Erklärungszeitraum 

 (3) Der Unternehmer oder sein Vertreter hat spätestens am letzten Tag des 
auf einen Erklärungszeitraum folgenden Monates eine Steuererklärung über alle 
Umsätze, die unter die Sonderregelung fallen und für die im Erklärungszeitraum 
die Zahlung angenommen wurde, über das für diese Zwecke beim 
Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal abzugeben. Eine 
Steuererklärung ist auch dann abzugeben, wenn im Erklärungszeitraum keine 
Umsätze ausgeführt worden sind. 

 Der Erklärungszeitraum ist der Kalendermonat. 

 (4) In der Steuererklärung sind anzugeben: 

  1. Die nach Abs. 2 erteilte Identifikationsnummer für die Ausübung dieser 
Sonderregelung; 

  2. für jeden Mitgliedstaat die Summe der steuerpflichtigen Umsätze, die 
unter die Sonderregelung fallen und für die im Erklärungszeitraum die 
Zahlung angenommen wurde, und die darauf entfallende Steuer, 
aufgegliedert nach Steuersätzen; 

 Werte in fremder Währung 

 (5) Die Beträge in der Steuererklärung sind in Euro anzugeben. Der 
Unternehmer hat zur Berechnung der Steuer Werte in fremder Währung nach den 
Kursen umzurechnen, die für den letzten Tag des Erklärungszeitraumes von der 
Europäischen Zentralbank festgestellt worden sind. Sind für diesen Tag keine 
Umrechnungskurse festgestellt worden, hat der Unternehmer die Steuer nach den 
für den nächsten Tag nach Ablauf des Erklärungszeitraumes von der 
Europäischen Zentralbank festgestellten Umrechnungskursen umzurechnen. 

 Beendigung oder Ausschluss von der Sonderregelung 

 (6) Ein Unternehmer kann die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung 
beenden, unabhängig davon, ob er weiterhin Umsätze ausführt, die unter diese 
Sonderregelung fallen können. Die Beendigung der Sonderregelung kann nur mit 
Wirkung von Beginn eines Kalendermonates an erfolgen. Sie ist spätestens 
fünfzehn Tage vor Ablauf des diesem vorangehenden Kalendermonates über das 
für diese Zwecke beim Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal zu 
erklären. 

 Die nach Abs. 2 erteilte Identifikationsnummer für die Ausübung dieser 
Sonderregelung bleibt bis zu zwei Monate nach Wirksamkeit der Beendigung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gültig, wenn dies für die Einfuhr von Gegenständen notwendig ist, die vor 
Wirksamkeit der Beendigung geliefert wurden. 

 (7) 

  1. In folgenden Fällen ist ein Unternehmer von der Inanspruchnahme der 
Sonderregelung auszuschließen: 

  a) der Unternehmer teilt mit, dass er keine unter die Sonderregelung 
fallenden Umsätze mehr ausführt; 

  b) es werden während eines Zeitraums von 24 aufeinanderfolgenden 
Kalendermonaten keine Umsätze im Sinne des Abs. 1 erbracht; 

  c) der Unternehmer erfüllt die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
dieser Sonderregelung nicht mehr; 

  d) der Unternehmer verstößt wiederholt gegen die Vorschriften dieser 
Sonderregelung. 

 Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab 
dem ersten Tag des Kalendermonates, das auf die Übermittlung der 
Ausschlussentscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine 
Änderung des Ortes, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen 
betreibt oder auf eine Änderung des Ortes der Betriebsstätte 
zurückzuführen, ist der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung 
wirksam. Ein Ausschluss gemäß lit. d wirkt ab dem Tag, der auf den Tag 
folgt, an dem die Entscheidung über den Ausschluss dem 
Steuerpflichtigen elektronisch übermittelt wurde. 

 Abs. 6 letzter Satz gilt sinngemäß, wenn kein Ausschluss gemäß lit. d 
vorliegt. 

  2. In folgenden Fällen ist dem Vertreter gemäß Abs. 1 Z 2 das Recht zu 
entziehen, andere Unternehmer im Rahmen dieser Sonderregelung zu 
vertreten: 

  a) der Vertreter war während eines Zeitraums von 24 
aufeinanderfolgenden Kalendermonaten nicht als Vertreter im Auftrag 
eines diese Sonderregelung in Anspruch nehmenden Steuerpflichtigen 
tätig; 

  b) der Vertreter erfüllt die Voraussetzungen für ein Tätigwerden als 
Vermittler nicht mehr; 

  c) der Vertreter verstößt wiederholt gegen die Vorschriften dieser 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sonderregelung. 

 Die Entscheidung über den Entzug des Rechts, andere Unternehmer im 
Rahmen dieser Sonderregelung zu vertreten, ist dem Vertreter und den 
Personen, die er vertritt elektronisch zu übermitteln und wirkt ab dem 
ersten Tag des Kalendermonates, das auf die Übermittlung der 
Entzugsentscheidung folgt. Ist der Entzug des Vertretungsrechts jedoch 
auf eine Änderung des Ortes, von dem aus der Unternehmer sein 
Unternehmen betreibt oder auf eine Änderung des Ortes der 
Betriebsstätte zurückzuführen, ist der Ausschluss ab dem Tag dieser 
Änderung wirksam. Ein Entzug des Vertretungsrechts gemäß lit. c wirkt 
ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Entscheidung elektronisch 
übermittelt wurde. 

 Sperrfristen 

 (8) 

  1. Erfolgt ein Ausschluss gemäß Abs. 7 Z 1 lit. d, kann der Unternehmer 
diese Sonderregelung zwei Jahre ab Wirksamkeit des Ausschlusses nicht 
in Anspruch nehmen. Der Ausschluss gilt auch für die Sonderregelungen 
gemäß § 25a und Art. 25a. 

  2. Erfolgt ein Entzug des Vertretungsrechts gemäß Abs. 7 Z 2 lit. c, kann 
der Unternehmer für zwei Jahre nach dem Monat, in dem der Entzug 
wirksam wurde, nicht mehr als Vertreter im Sinne von Abs. 1 tätig 
werden. 

 Berichtspflichten 

 (9) Der Unternehmer oder sein Vertreter hat die Beendigung seiner dieser 
Sonderregelung unterliegenden Tätigkeit, Änderungen, durch die er die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung nicht mehr 
erfüllt, sowie Änderungen der im Rahmen der Sonderregelung mitgeteilten 
Angaben bis zum zehnten Tag des folgenden Monates über das für diese Zwecke 
beim Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal zu melden. 

 Aufzeichnungspflichten 

 (10) Die Aufzeichnungen über die nach dieser Sonderregelung getätigten 
Umsätze haben getrennt nach den Mitgliedstaaten zu erfolgen, in denen die 
Umsätze ausgeführt worden sind. Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre 
aufzubewahren und über Aufforderung der zuständigen Behörde vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unternehmer oder seinem Vertreter elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

 Umsätze im Inland 

 (11) Die Abs. 2 bis 10 sind für die im Inland ausgeführten, der 
Sonderregelung unterliegenden steuerpflichtigen Umsätze sinngemäß 
anzuwenden, wenn der Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der 
Sonderregelung gemäß Art. 369l bis 369x der Richtlinie 2006/112/EG unterliegt. 

 Änderung der Bemessungsgrundlage 

 (12) Änderungen der Bemessungsgrundlage von Umsätzen gemäß Abs. 11 
durch den Unternehmer oder seinen Vertreter sind innerhalb von drei Jahren ab 
dem Tag, an dem die ursprüngliche Erklärung abzugeben war, in eine spätere 
Erklärung aufzunehmen. Dabei ist auf den Steuerzeitraum und den Steuerbetrag, 
für den Änderungen erforderlich sind, zu verweisen. 

 Entstehung der Steuerschuld, Fälligkeit, Entrichtung 

 (13) Die Steuerschuld für Umsätze gemäß Abs. 11 entsteht im Zeitpunkt, in 
dem die Zahlung angenommen wird. Die Steuer ist spätestens am letzten Tag 
(Fälligkeitstag) des folgenden Monates zu entrichten. Für diese Umsätze ist § 21 
Abs. 1 bis 6 nicht anzuwenden. 

 Festsetzung der Steuer 

 (14) Unterlässt der Unternehmer oder sein Vertreter die Einreichung der 
Steuererklärung pflichtwidrig oder erweist sich die Steuererklärung als 
unvollständig oder die Selbstberechnung als unrichtig, hat das Finanzamt die 
Steuer für Umsätze im Sinne des Abs. 11 festzusetzen. Die festgesetzte Steuer hat 
den im Abs. 13 genannten Fälligkeitstag. 

 Vorsteuerabzug 

 (15) Ein Unternehmer, der Umsätze erbringt, die einer Sonderregelung 
gemäß Art. 369l bis 369x der Richtlinie 2006/112/EG im Inland oder in einem 
anderen Mitgliedstaat unterliegen, und der nicht verpflichtet ist, gemäß § 21 
Abs. 4 eine Steuererklärung abzugeben, hat den mit diesen Umsätzen in 
Zusammenhang stehenden Vorsteuerabzug unter Anwendung des § 21 Abs. 9 
vorzunehmen, unabhängig davon, ob es sich um einen im Inland ansässigen 
Unternehmer handelt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Sonderregelungen für die Erklärung und Entrichtung der Steuer bei der 
Einfuhr 

 § 26a. 

 (1) Für die Einfuhr von Waren, deren Einzelwert je Sendung 150 Euro nicht 
übersteigt, kann die Person, die die Gegenstände im Namen der Person, für die 
die Gegenstände bestimmt sind, im Inland dem Zoll gestellt, die nachstehende 
Sonderregelung in Anspruch nehmen. Dies gilt nicht bei 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren oder wenn die Sonderregelung gemäß § 25b in 
Anspruch genommen wird. 

 (2) Für die Zwecke dieser Sonderregelung ist 

  a) Steuerschuldner: die Person, für die die Gegenstände bestimmt sind; 

  b) Abfuhrverpflichteter: die Person, die die Gegenstände dem Zoll 
gestellt. 

 (3) Der Abfuhrverpflichtete hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass der richtige Steuerbetrag entrichtet wird. 

 (4) § 10 Abs. 2 bis 4 findet für Einfuhren von Gegenständen im Rahmen 
dieser Sonderregelung keine Anwendung. 

 (5) Der Abfuhrverpflichtete hat die Steuer monatlich auf elektronischem 
Weg zu erklären. Aus der Erklärung muss der Gesamtbetrag der während des 
betreffenden Monates unter Anwendung dieser Sonderregelung erhobenen 
Mehrwertsteuer hervorgehen. Die Summe der einzelnen Zollanmeldungen des 
betreffenden Monates für die unter diese Sonderregelung fallenden Einfuhren gilt 
als monatliche Erklärung im Sinne dieser Bestimmung. Die Steuer ist spätestens 
am 15. des Folgemonates zu entrichten. 

 (6) Der Abfuhrverpflichtete führt Aufzeichnungen über die 
Geschäftsvorgänge im Rahmen dieser Sonderregelung. Diese Aufzeichnungen 
müssen so ausführlich sein, dass festgestellt werden kann, ob die erklärte Steuer 
korrekt ist. Sie sind sieben Jahre lang aufzubewahren und über Aufforderung der 
zuständigen Behörde elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

Besondere Aufsichtsmaßnahmen zur Sicherung des Steueranspruches Besondere Aufsichtsmaßnahmen zur Sicherung des Steueranspruches 

§ 27. § 27. (1) Folgende Personen haften für die Steuer, wenn sie nicht mit 
ausreichender Sorgfalt davon ausgehen können, dass der Steuerpflichtige seinen 
abgabenrechtlichen Pflichten nachkommt: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  1. Unternehmer, die eine Aufzeichnungspflicht gemäß § 18 Abs. 11 haben, 
für die Steuer auf die von dieser Bestimmung erfassten Umsätze; 

  2. Unternehmer, die an einem innergemeinschaftlichen Versandhandel oder 
einem Einfuhr-Versandhandel beteiligt sind, für die im Rahmen des 
Versandhandels anfallende Steuer; 

  3. Unternehmer, die an einer sonstigen Leistung an einen 
Nichtunternehmer, die durch die Nutzung einer elektronischen 
Schnittstelle, beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform, eines 
Portals oder Ähnlichem unterstützt oder angebahnt wird, beteiligt sind, 
für die im Rahmen dieser sonstigen Leistung anfallende Steuer. 

 Der Bundesminister für Finanzen legt mit Verordnung fest, wann keine 
ausreichende Sorgfalt im Sinne dieser Bestimmung vorliegt und welche 
Unternehmer als an einer Leistung im Sinne der Z 2 und 3 beteiligt gelten. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

Allgemeine Übergangsvorschriften Allgemeine Übergangsvorschriften 

§ 28. (1) bis (46) … § 28. (1) bis (46) … 

 (47) 

  1. § 18 Abs. 11 und 12 und § 27 Abs. 1 Z 1, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019, treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft 
und sind erstmals auf Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2019 ausgeführt werden bzw. sich ereignen. 

  2. § 3 Abs. 8a (ausgenommen lit. b), § 24 Abs. 13, § 25a, § 27 Abs. 1 Z 2 
(ausgenommen Einfuhr-Versandhandel) und Z 3, Art. 3 Abs. 3, Abs. 5 
und Abs. 6, Art. 3a Abs. 5 Z 1 lit. c, Art. 11 Abs. 1 Z 4 und Abs. 5, 
Art. 25a und Art. 28 Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2019, treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft und sind erstmals 
auf Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2020 ausgeführt werden bzw. sich ereignen. 

  3. § 6 Abs. 4 Z 9, § 20 Abs. 7 und § 26a, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019, treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft 
und sind erstmals auf die Einfuhr von Gegenständen nach dem 
31. Dezember 2020 anzuwenden. 

  4. § 3 Abs. 3a, § 3 Abs. 8a lit. b, § 11 Abs. 1 Z 2a, § 19 Abs. 2 Z 1a, § 25b, 
§ 27 Abs. 1 Z 2 (für Einfuhr-Versandhandel), Art. 6 Abs. 4 und Art. 12 

132/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

12 von 21

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  13 von 21 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019, 
treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft und sind erstmals auf Lieferungen 
anzuwenden, für die die Zahlung nach dem 31. Dezember 2020 
angenommen wird. Der Antrag auf Inanspruchnahme der Sonderregelung 
nach § 25b ist ab 1. Oktober 2020 möglich. 

Lieferung Lieferung 

Art. 3. (1) und (2) … Art. 3. (1) und (2) … 

Versandhandel Innergemeinschaftlicher Versandhandel 

(3) Wird bei einer Lieferung der Gegenstand durch den Lieferer oder einen 
von ihm beauftragten Dritten aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaates befördert oder versendet, so gilt die Lieferung nach 
Maßgabe der Abs. 4 bis 7 dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder 
Versendung endet. Das gilt auch, wenn der Lieferer den Gegenstand in das 
Gemeinschaftsgebiet eingeführt hat. 

(3) Beim innergemeinschaftlichen Versandhandel gilt die Lieferung als dort 
ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung an den Abnehmer endet. Ein 
inngemeinschaftlicher Versandhandel liegt vor bei Lieferungen von 
Gegenständen, die durch den Lieferer oder für dessen Rechnung von einem 
anderen Mitgliedstaat als jenem, in dem die Beförderung oder Versendung (an 
den Abnehmer) endet, versandt oder befördert werden, einschließlich jene, an 
deren Beförderung oder Versendung der Lieferer indirekt beteiligt ist. 

(4) … (4) … 

(5) Abs. 3 ist anzuwenden, wenn der Gesamtbetrag der Entgelte, der den 
Lieferungen in den jeweiligen Mitgliedstaat zuzurechnen ist, bei dem Lieferer im 
vorangegangenen Kalenderjahr die maßgebliche Lieferschwelle überstiegen hat. 
Weiters ist Abs. 3 ab dem Entgelt für die Lieferung, mit dem im laufenden 
Kalenderjahr die Lieferschwelle überstiegen wird, anzuwenden.  Maßgebende 
Lieferschwelle ist 

(5) Abs. 3 ist nicht anzuwenden, wenn 

 1. im Fall der Beendigung der Beförderung oder Versendung im Inland der 
Betrag von 35 000 Euro, 

 a) der Unternehmer sein Unternehmen in einem Mitgliedstaat betreibt 
und außerhalb dieses Mitgliedstaates keine Betriebstätte hat, 

 2. im Fall der Beendigung der Beförderung oder Versendung im Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaates der von diesem Mitgliedstaat festgesetzte 
Betrag. 

 b) die Gegenstände in einen anderen Mitgliedstaat geliefert werden, und 

    c) der Gesamtbetrag der Entgelte für diese Lieferungen und die sonstigen 
Leistungen gemäß Art. 3a Abs. 5 den Betrag von 10 000 Euro im 
vorangegangen Kalenderjahr nicht und im laufenden Kalenderjahr 
noch nicht überstiegen hat. 

(6) Wird die maßgebliche Lieferschwelle nicht überschritten, gilt die 
Lieferung auch dann am Ort der Beendigung der Beförderung oder Versendung 
als ausgeführt, wenn der Lieferer auf die Anwendung des Abs. 5 verzichtet. Der 

(6) Der Unternehmer kann auf die Anwendung des Abs. 5 verzichten. Der 
Verzicht ist gegenüber dem Finanzamt innerhalb der Frist zur Abgabe der 
Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum eines Kalenderjahres, in dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verzicht ist gegenüber dem Finanzamt innerhalb der Frist zur Abgabe der 
Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum eines Kalenderjahres, in dem 
erstmals eine Lieferung im Sinne des Abs. 3 getätigt worden ist, schriftlich zu 
erklären. Er bindet den Lieferer mindestens für zwei Kalenderjahre. Die 
Erklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen 
werden. Der Widerruf ist innerhalb der Frist zur Abgabe der Voranmeldung für 
den Voranmeldungszeitraum dieses Kalenderjahres, in dem erstmals eine 
Lieferung im Sinne des Abs. 3 getätigt worden ist, gegenüber dem Finanzamt 
schriftlich zu erklären. 

erstmals eine Lieferung im Sinne des Abs. 3 getätigt worden ist, schriftlich zu 
erklären. Er bindet den Lieferer mindestens für zwei Kalenderjahre. Die 
Erklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen 
werden. Der Widerruf ist innerhalb der Frist zur Abgabe der Voranmeldung für 
den Voranmeldungszeitraum dieses Kalenderjahres, in dem erstmals eine 
Lieferung im Sinne des Abs. 3 getätigt worden ist, gegenüber dem Finanzamt 
schriftlich zu erklären. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

Sonstige Leistung Sonstige Leistung 

Vermittlungsleistungen Vermittlungsleistungen 

Art. 3a. (1) bis (4) … Art. 3a. (1) bis (4) … 

(5) (5) 

 1. § 3a Abs. 13 ist nicht anzuwenden, wenn  1. § 3a Abs. 13 ist nicht anzuwenden, wenn 

 a) und b) …  a) und b) … 

 c) der Gesamtbetrag der Entgelte für diese Leistungen den Betrag 
von 10 000 Euro im vorangegangen Kalenderjahr nicht und im 
laufenden Kalenderjahr noch nicht überstiegen hat. 

 c) der Gesamtbetrag der Entgelte für diese Leistungen und die 
Lieferungen gemäß Art. 3 Abs. 5 Z 1 den Betrag von 10 000 Euro 
im vorangegangen Kalenderjahr nicht und im laufenden 
Kalenderjahr noch nicht überstiegen hat. 

 2. …  2. … 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

Art. 6. (1) bis (3) … Art. 6. (1) bis (3) … 

 (4) Steuerfrei ist die Lieferung an den Unternehmer, der gemäß § 3 Abs. 3a 
Z 2 behandelt wird, als ob er die Gegenstände selbst erhalten und geliefert hätte. 

(5) … (5) … 

Ausstellung von Rechnungen in besonderen Fällen Ausstellung von Rechnungen in besonderen Fällen 

Art. 11. (1) Der Unternehmer ist zur Ausstellung von Rechnungen 
verpflichtet für: 

Art. 11. (1) Der Unternehmer ist zur Ausstellung von Rechnungen 
verpflichtet für: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Lieferungen, die gemäß Art. 3 Abs. 3 im Inland ausgeführt werden.  4. den innergemeinschaftlichen Versandhandel, wenn der Unternehmer die 
Sonderregelung nach Art. 25a im Inland in Anspruch nimmt oder wenn 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Lieferung gemäß Art. 3 Abs. 3 im Inland als ausgeführt gilt und er 
die Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 
2006/112/EG in keinem Mitgliedstaat in Anspruch nimmt. 

In Fällen der Z 1 und 2 ist die Rechnung bis spätestens am fünfzehnten Tag des 
Kalendermonates, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Lieferung 
ausgeführt worden ist, unter Hinweis auf die Steuerfreiheit auszustellen. Besteht 
eine Verpflichtung gemäß Z 3 muss die Steuer gesondert auf der Rechnung 
ausgewiesen werden. 

In Fällen der Z 1 und 2 ist die Rechnung bis spätestens am fünfzehnten Tag des 
Kalendermonates, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Lieferung 
ausgeführt worden ist, unter Hinweis auf die Steuerfreiheit auszustellen. Besteht 
eine Verpflichtung gemäß Z 3 muss die Steuer gesondert auf der Rechnung 
ausgewiesen werden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(5) § 11 Abs. 6 gilt nicht für Rechnungen über innergemeinschaftliche 
Lieferungen, Rechnungen über gemäß Art. 3 Abs. 3 im Inland ausgeführte 
Lieferungen und für Rechnungen gemäß Art. 25 Abs. 4. 

(5) § 11 Abs. 6 gilt nicht für Rechnungen über innergemeinschaftliche 
Lieferungen, Rechnungen gemäß Abs. 1 Z 4 und für Rechnungen gemäß Art. 25 
Abs. 4. 

Vorsteuerabzug Vorsteuerabzug 

Art. 12. (1) … Art. 12. (1) … 

(2) Der Ausschluß vom Vorsteuerabzug (§ 12 Abs. 3) tritt nicht ein, wenn 
die Umsätze nach Art. 6 Abs. 1 steuerfrei sind oder steuerfrei wären. 

(2) Der Ausschluss vom Vorsteuerabzug (§ 12 Abs. 3) tritt nicht ein, wenn 
die Umsätze nach Art. 6 Abs. 1 und 4 steuerfrei sind oder steuerfrei wären. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Sonderregelung für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die 
elektronisch erbrachte sonstige Leistungen oder Telekommunikations-, 

Rundfunk- oder Fernsehdienstleistungen an Nichtunternehmer im 
Gemeinschaftsgebiet erbringen 

Sonderregelung für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die 
sonstige Leistungen an Nichtunternehmer im Gemeinschaftsgebiet 

erbringen, für innergemeinschaftlichen Versandhandel und für Lieferungen 
durch elektronische Schnittstellen innerhalb eines Mitgliedstaates 

Art. 25a. Art. 25a. 

Im Inland ansässige Unternehmer Im Inland ansässige Unternehmer 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung 

(1) Folgende Unternehmer können auf Antrag für Umsätze gemäß § 3a 
Abs. 13, die in anderen Mitgliedstaaten ausgeführt werden, in denen sie weder ihr 
Unternehmen betreiben noch eine Betriebsstätte haben, abweichend von den 
allgemeinen Vorschriften, die nachstehende Sonderregelung in Anspruch 
nehmen, wenn dies nicht nach Abs. 8, § 25a Abs. 10 oder einer vergleichbaren 
Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat ausgeschlossen ist: 

(1)Unternehmer können auf Antrag über das für diese Zwecke beim 
Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal, abweichend von den 
allgemeinen Vorschriften, die nachstehende Sonderregelung in Anspruch 
nehmen, wenn dies nicht nach Abs. 8, § 25a Abs. 10, § 25b Abs. 8 Z 1 oder einer 
vergleichbaren Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat ausgeschlossen ist, für 
folgende Umsätze: 

 1. ein Unternehmer, der sein Unternehmen im Inland betreibt;  1. sonstige Leistungen an Nichtunternehmer gemäß § 3a Abs. 5 Z 3, die in 
anderen Mitgliedstaaten ausgeführt werden, in denen sie weder ihr 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unternehmen betreiben noch eine Betriebsstätte haben, wenn es sich um 
einen Unternehmer handelt, der 

 2. ein Unternehmer, der sein Unternehmen im Drittlandsgebiet 
betreibt und innerhalb des Gemeinschaftsgebiets nur im 
Inland eine Betriebsstätte hat; 

 a) sein Unternehmen im Inland betreibt, 

 3. ein Unternehmer, der sein Unternehmen im Drittlandsgebiet 
betreibt, im Inland eine Betriebsstätte hat und im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet zumindest eine weitere Betriebsstätte 
betreibt und sich für die Inanspruchnahme der 
Sonderregelung nach diesem Bundesgesetz entscheidet. 

 b) sein Unternehmen im Drittlandsgebiet betreibt und innerhalb des 
Gemeinschaftsgebiets nur im Inland eine Betriebsstätte hat, oder 

In den Fällen der Z 3 kann sich der Unternehmer nur für die Inanspruchnahme der 
Sonderreglung nach diesem Bundesgesetz entscheiden, wenn er innerhalb der 
zwei vorangegangenen Kalenderjahre nicht in einem anderen Mitgliedstaat, in 
dem er zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Betriebstätte hat, eine 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG unter den 
der Z 3 entsprechenden Voraussetzungen in Anspruch genommen hat. 

 c) sein Unternehmen im Drittlandsgebiet betreibt, im Inland eine 
Betriebsstätte hat, im übrigen Gemeinschaftsgebiet zumindest eine 
weitere Betriebsstätte hat und sich für die Inanspruchnahme der 
Sonderregelung nach diesem Bundesgesetz entscheidet. 

Der Antrag auf Inanspruchnahme dieser Sonderregelung ist über das für diese 
Zwecke beim Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal einzubringen. 

In den Fällen der lit. c kann sich der Unternehmer nur für die 
Inanspruchnahme der Sonderreglung nach diesem Bundesgesetz 
entscheiden, wenn er innerhalb der zwei vorangegangenen Kalenderjahre 
nicht in einem anderen Mitgliedstaat, in dem er zum Zeitpunkt der 
Antragstellung eine Betriebstätte hat, eine Sonderregelung gemäß 
Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG unter den der lit. c 
entsprechenden Voraussetzungen in Anspruch genommen hat. 

  2. Lieferungen 

  a) gemäß Art. 3 Abs. 3 oder 

  b) durch elektronische Schnittstellen gemäß § 3 Abs. 3a Z 2 bei denen 
die Beförderung oder Versendung im selben Mitgliedstaat beginnt und 
endet. 

 Für diese Lieferungen können folgende Unternehmer die Sonderregelung 
in Anspruch nehmen: 

  aa) Unternehmer gemäß Z 1 lit. a bis c, oder 

  bb) andere Unternehmer, wenn sie im Gemeinschaftsgebiet weder ihr 
Unternehmen betreiben noch eine Betriebstätte haben und: 

  – die Beförderung oder Versendung aller unter die Sonderregelung 
fallenden Lieferungen im Inland beginnt; oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  – die Beförderung oder Versendung eines Teils der unter die 
Sonderregelung fallenden Lieferungen im Inland beginnt, der 
Unternehmer sich für die Inanspruchnahme der Sonderregelung 
nach diesem Bundesgesetz entscheidet und er in keinem anderen 
Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung eines 
anderen Teils dieser Lieferungen beginnt, innerhalb der zwei 
vorangegangenen Kalenderjahre eine Sonderregelung gemäß 
Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG unter 
vergleichbaren Umständen in Anspruch genommen hat. 

  

  

  

  

  

Beginn der Inanspruchnahme Beginn der Inanspruchnahme 

(2)  (2) Die Sonderregelung ist ab dem ersten Tag des auf den Antrag nach 
Abs. 1 folgenden Kalendervierteljahres anzuwenden. Abweichend davon ist sie 

  1. ab dem Tag der Erbringung der ersten Lieferung oder sonstigen Leistung 
im Sinne des Abs. 1 anzuwenden, wenn der Unternehmer die Aufnahme 
der Tätigkeit spätestens am zehnten Tag des auf die erste 
Leistungserbringung folgenden Monates meldet; 

  2. ab dem Tag der Änderung anzuwenden, wenn der Unternehmer eine 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG in 
einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommen hat und 

  a) den Ort, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, ins 
Inland oder ins Drittlandsgebiet verlegt oder seine Betriebsstätte in 
dem anderen Mitgliedstaat auflässt; oder 

  b) es sich um einen Unternehmer gemäß Z 2 lit. bb handelt, der keine 
unter die Sonderregelung fallenden Lieferungen mehr ausführt, deren 
Beförderung oder Versendung in dem anderen Mitgliedstaat beginnt; 

 und der Unternehmer die Änderung spätestens am zehnten Tag des auf 
die Änderung folgenden Monates beiden Mitgliedstaaten elektronisch 
meldet. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Die Sonderregelung ist ab dem ersten Tag des auf den Antrag nach Abs. 1 
folgenden Kalendervierteljahres anzuwenden. Abweichend davon ist sie ab dem 
Tag der Erbringung der ersten sonstigen Leistung im Sinne des Abs. 1 
anzuwenden, wenn der Unternehmer die Aufnahme der Tätigkeit spätestens am 
zehnten Tag des auf die erste Leistungserbringung folgenden Monates meldet. 

Wechselt der Unternehmer von einer Sonderregelung im Sinne des § 25a zu 
dieser Sonderregelung, gilt lit. a sinngemäß. 

Hat der Unternehmer eine Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der 
Richtlinie 2006/112/EG in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommen 
und den Ort, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, ins Inland 
oder ins Drittlandsgebiet verlegt oder seine Betriebsstätte in dem anderen 
Mitgliedstaat aufgelassen, ist die Sonderregelung ab dem Tag der Änderung 
anzuwenden. Dies gilt sinngemäß auch, wenn von einer Sonderregelung im Sinne 
des § 25a zu dieser Sonderregelung gewechselt wird. Voraussetzung dafür ist 
jeweils, dass der Unternehmer diese Änderung spätestens am zehnten Tag des auf 
die Änderung folgenden Monates beiden Mitgliedstaaten elektronisch meldet. 

 

Steuererklärung, Erklärungszeitraum, Entrichtung Steuererklärung, Erklärungszeitraum, Entrichtung 

(3) Der Unternehmer hat spätestens am zwanzigsten Tag des auf einen 
Erklärungszeitraum folgenden Monates eine Steuererklärung über alle in diesem 
Erklärungszeitraum ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze, die unter die 
Sonderregelung fallen, über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal abzugeben. Eine Steuererklärung ist auch dann 
abzugeben, wenn im Erklärungszeitraum keine Umsätze ausgeführt worden sind. 
Die für den Erklärungszeitraum zu entrichtende Steuer ist selbst zu berechnen 
und bei Abgabe der Erklärung, jedoch spätestens am zwanzigsten Tag des auf den 
Erklärungszeitraum folgenden Monates zu entrichten. Die Zahlung erfolgt unter 
Hinweis auf die zugrundeliegende Steuererklärung. Für Berichtigungen gilt 
Abs. 12 sinngemäß. 

(3) Der Unternehmer hat spätestens am letzten Tag des auf einen 
Erklärungszeitraum folgenden Monates eine Steuererklärung über alle in diesem 
Erklärungszeitraum ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze, die unter die 
Sonderregelung fallen, über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal abzugeben. Eine Steuererklärung ist auch dann 
abzugeben, wenn im Erklärungszeitraum keine Umsätze ausgeführt worden sind. 
Die für den Erklärungszeitraum zu entrichtende Steuer ist selbst zu berechnen 
und bei Abgabe der Erklärung, jedoch spätestens am zwanzigsten Tag des auf den 
Erklärungszeitraum folgenden Monates zu entrichten. Die Zahlung erfolgt unter 
Hinweis auf die zugrundeliegende Steuererklärung. Für Berichtigungen gilt 
Abs. 12 sinngemäß. 

Der Erklärungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Der Erklärungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. 

(4) In der Steuererklärung sind anzugeben: (4) In der Steuererklärung sind anzugeben: 

 1. die dem Unternehmer vom Finanzamt gemäß Art. 28 erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

 1. die dem Unternehmer vom Finanzamt gemäß Art. 28 erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

 2. für jeden Mitgliedstaat die Summe der in diesem Erklärungszeitraum 
ausgeführten, unter die Sonderregelung fallenden steuerpflichtigen 
Umsätze und die darauf entfallende Steuer aufgegliedert nach 
Steuersätzen; 

 2. für jeden Mitgliedstaat die Summe der in diesem Erklärungszeitraum 
ausgeführten, unter die Sonderregelung fallenden steuerpflichtigen 
Umsätze und die darauf entfallende Steuer aufgegliedert nach 
Steuersätzen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. die Gesamtsteuerschuld.  3. die Gesamtsteuerschuld. 

Erbringt der Unternehmer von Betriebsstätten in anderen Mitgliedstaaten 
Umsätze, die unter diese Sonderregelung fallen, so sind die in Z 1 bis 3 genannten 
Angaben auch für jeden dieser Mitgliedstaaten in der Steuererklärung anzuführen. 
Mangels Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist die Steuerregisternummer der 
jeweiligen Betriebsstätte anzugeben. 

Erbringt der Unternehmer von Betriebsstätten in anderen Mitgliedstaaten 
Umsätze, die unter diese Sonderregelung fallen, so sind die in Z 1 bis 3 genannten 
Angaben auch für jeden dieser Mitgliedstaaten in der Steuererklärung anzuführen. 
Mangels Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist die Steuerregisternummer der 
jeweiligen Betriebsstätte anzugeben. Werden Gegenstände aus anderen 
Mitgliedstaaten versandt oder befördert sind die in Z 1 bis 3 genannten Angaben 
auch für jeden dieser Mitgliedstaaten anzuführen. Mangels Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer ist die Steuerregisternummer für jeden dieser 
Mitgliedstaaten anzugeben. Im Fall des Abs. 1 Z 2 lit. b gilt dies nur, wenn eine 
dieser Nummern vorhanden ist. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

(7) In folgenden Fällen ist ein Unternehmer von der Inanspruchnahme der 
Sonderregelung auszuschließen: 

(7) In folgenden Fällen ist ein Unternehmer von der Inanspruchnahme der 
Sonderregelung auszuschließen: 

 1. der Unternehmer teilt mit, dass er keine elektronisch erbrachten sonstigen 
Leistungen oder Telekommunikations-, Rundfunk- oder 
Fernsehdienstleistungen mehr erbringt; 

 1. der Unternehmer teilt mit, dass er keine unter die Sonderregelung 
fallenden Umsätze mehr ausführt; 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

 Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab 
dem ersten Tag des Kalendervierteljahres, das auf die Übermittlung der 
Ausschlussentscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine Änderung des 
Ortes, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, oder auf eine 
Änderung des Ortes der Betriebsstätte zurückzuführen, so ist der Ausschluss ab 
dem Tag dieser Änderung wirksam. 

 Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab 
dem ersten Tag des Kalendervierteljahres, das auf die Übermittlung der 
Ausschlussentscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine Änderung des 
Ortes, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, oder auf eine 
Änderung des Ortes der Betriebsstätte zurückzuführen, so ist der Ausschluss ab 
dem Tag dieser Änderung wirksam. 

 Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab dem 
ersten Tag des Kalendervierteljahres, das auf die Übermittlung der 
Ausschlussentscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine Änderung des 
Ortes, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, auf eine 
Änderung des Ortes der Betriebsstätte oder auf eine Änderung des Ortes 
zurückzuführen, an dem die Beförderung oder Versendung beginnt, ist der 
Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam. Ein Ausschluss gemäß Z 4 
wirkt ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Entscheidung über den 
Ausschluss dem Steuerpflichtigen elektronisch übermittelt wurde. 

Ist eine elektronische Übermittlung über FinanzOnline nicht möglich, so hat sie 
an die vom Unternehmer bekannt gegebene E-Mail-Adresse zu erfolgen. Die 

Ist eine elektronische Übermittlung über FinanzOnline nicht möglich, so hat sie 
an die vom Unternehmer bekannt gegebene E-Mail-Adresse zu erfolgen. Die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Übermittlung des E-Mails gilt mit dessen Absendung als bewirkt, ausgenommen 
der Unternehmer weist nach, dass ihm das E-Mail nicht übermittelt worden ist. 

Übermittlung des E-Mails gilt mit dessen Absendung als bewirkt, ausgenommen 
der Unternehmer weist nach, dass ihm das E-Mail nicht übermittelt worden ist. 

Sperrfristen Sperrfristen 

(8) Erfolgt ein Ausschluss gemäß Abs. 7 Z 1 oder beendet ein Unternehmer 
gemäß Abs. 6 die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung, kann der 
Unternehmer diese Sonderregelung zwei Kalendervierteljahre ab Wirksamkeit 
des Ausschlusses bzw. der Beendigung nicht in Anspruch nehmen. Erfolgt ein 
Ausschluss gemäß Abs. 7 Z 4, beträgt dieser Zeitraum acht Kalendervierteljahre 
und gilt für die Sonderregelungen gemäß § 25a und Art. 25a. 

(8) Erfolgt ein Ausschluss gemäß Abs. 7 Z 4, kann der Unternehmer diese 
Sonderregelung zwei Jahre ab Wirksamkeit des Ausschlusses nicht in Anspruch 
nehmen. Der Ausschluss gilt auch für die Sonderregelungen gemäß § 25a und 
§ 25b. 

(9) und (10) … (9) und (10) … 

 Umsätze im Inland 

Im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (11) Die Abs. 2 bis 10 sind für die im Inland ausgeführten, der Sonderregelungen 
unterliegenden steuerpflichtigen Umsätze sinngemäß anzuwenden, wenn der 
Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der Sonderregelung gemäß 
Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG unterliegt. Für sonstige 
Leistungen gilt dies nur, wenn er keine Betriebsstätte im Inland hat. 

(11) Unterliegt ein Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG und hat er 
keine Betriebsstätte im Inland, sind die Abs. 2 bis 10 für die im Inland 
ausgeführten, der Sonderregelung unterliegenden steuerpflichtigen Umsätze 
sinngemäß anzuwenden. 

 

Änderung der Bemessungsgrundlage Änderung der Bemessungsgrundlage 

(12) Änderungen der Bemessungsgrundlage von Umsätzen gemäß Abs. 11 
durch den Unternehmer sind innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem die 
ursprüngliche Erklärung abzugeben war, durch Berichtigung der ursprünglichen 
Erklärung elektronisch vorzunehmen und wirken auf den ursprünglichen 
Erklärungszeitraum zurück. 

(12) Änderungen der Bemessungsgrundlage von Umsätzen gemäß Abs. 11 
durch den Unternehmer sind innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem die 
ursprüngliche Erklärung abzugeben war, in eine spätere Erklärung aufzunehmen. 
Dabei ist auf den Steuerzeitraum und den Steuerbetrag, für den Änderungen 
erforderlich sind, zu verweisen. 

Entstehung der Steuerschuld, Fälligkeit, Entrichtung Entstehung der Steuerschuld, Fälligkeit, Entrichtung 

(13) Die Steuerschuld für Umsätze gemäß Abs. 11 entsteht in dem 
Zeitpunkt, in dem die sonstigen Leistungen ausgeführt werden. Die Steuer ist 
spätestens am zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf den Erklärungszeitraum, 
in dem die sonstige Leistung ausgeführt worden sind § 19 Abs. 1 zweiter Satz 
und, folgenden Monates zu entrichten. Für diese Umsätze ist § 21 Abs. 1 bis 6 

(13) Die Steuerschuld für Umsätze gemäß Abs. 11 entsteht außer in den 
Fällen gemäß § 19 Abs. 2 Z 1a im Zeitpunkt, in dem die Umsätze ausgeführt 
werden. Die Steuer ist spätestens am letzten Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Erklärungszeitraum, in dem der Umsatz ausgeführt worden ist, folgenden 
Monates zu entrichten. Für diese Umsätze sind § 19 Abs. 1 zweiter Satz und § 21 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nicht anzuwenden. Abs. 1 bis 6 nicht anzuwenden. 

(14) … (14) … 

Vorsteuerabzug Vorsteuerabzug 

(15) Ein Unternehmer, der sonstige Leistungen erbringt, die einer 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG im Inland 
oder in einem anderen Mitgliedstaat unterliegen, und der nicht verpflichtet ist, 
gemäß § 21 Abs. 4 eine Steuererklärung abzugeben, hat den mit diesen sonstigen 
Leistungen in Zusammenhang stehenden Vorsteuerabzug unter Anwendung des 
§ 21 Abs. 9 vorzunehmen, unabhängig davon, ob es sich um einen im Inland 
ansässigen Unternehmer handelt. 

(15) Ein Unternehmer, der sonstige Leistungen erbringt, die einer 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG im Inland 
oder in einem anderen Mitgliedstaat unterliegen, und der nicht verpflichtet ist, 
gemäß § 21 Abs. 4 eine Steuererklärung abzugeben, hat den mit diesen Umsätzen 
in Zusammenhang stehenden Vorsteuerabzug unter Anwendung des § 21 Abs. 9 
vorzunehmen, unabhängig davon, ob es sich um einen im Inland ansässigen 
Unternehmer handelt. 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Art. 28. (1) Das Finanzamt hat Unternehmern im Sinne des § 2, die im 
Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringen, für die das Recht auf 
Vorsteuerabzug besteht, oder zur Inanspruchnahme der Sonderregelung gemäß 
Art. 25a eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erteilen. Das Finanzamt hat 
Unternehmern, die ihre Umsätze ausschließlich gemäß § 22 versteuern oder die 
nur Umsätze ausführen, die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen, auf 
Antrag eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erteilen, wenn sie diese 
benötigen für 

Art. 28. (1) Das Finanzamt hat Unternehmern im Sinne des § 2, die im 
Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringen, für die das Recht auf 
Vorsteuerabzug besteht, oder innergemeinschaftliche Erwerbe bewirken oder zur 
Inanspruchnahme der Sonderregelung gemäß § 25b oder Art. 25a eine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erteilen. Das Finanzamt hat 
Unternehmern, die ihre Umsätze ausschließlich gemäß § 22 versteuern oder die 
nur Umsätze ausführen, die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen, auf 
Antrag eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erteilen, wenn sie diese 
benötigen für 

 - innergemeinschaftliche Lieferungen,  - innergemeinschaftliche Lieferungen, 

 - innergemeinschaftliche Erwerbe,  - innergemeinschaftliche Erwerbe, 

 - im Inland ausgeführte steuerpflichtige sonstige Leistungen, für die sie 
als Leistungsempfänger die Steuer entsprechend Art. 196 der 
Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/8/EG 
schulden, oder für 

 - im Inland ausgeführte steuerpflichtige sonstige Leistungen, für die sie 
als Leistungsempfänger die Steuer entsprechend Art. 196 der 
Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/8/EG 
schulden, oder für 

 - im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte steuerpflichtige sonstige 
Leistungen, für die gemäß Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG in 
der Fassung der Richtlinie 2008/8/EG der Leistungsempfänger die 
Steuer schuldet. 

 - im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte steuerpflichtige sonstige 
Leistungen, für die gemäß Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG in 
der Fassung der Richtlinie 2008/8/EG der Leistungsempfänger die 
Steuer schuldet. 
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